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RS UVS Niederösterreich 1993/04/27
Senat-MD-92-083

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.04.1993

Rechtssatz

Es ist nicht Inhalt der Manuduktionsp/icht, Erkundungserhebungen durchzuführen, ob und gegebenenfalls aus

welchen Gründen Parteieneingaben (hier: unvollständige Lenkerauskunft) mangelhaft sind, und inhaltliche Mängel von

Parteienangaben aus der Welt zu schaffen.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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